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§ 47a 
Mitteilung von Einzelspenden 

 
Absatz 1: Geld- oder Sachspenden an die Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens, die in ihrem Gesamt-
wert die Höhe von 5.000 Euro übersteigen, sind dem Bezirksamt unter Angabe des Namens und der Anschrift 
des Spenders und der Gesamthöhe der Spenden unverzüglich anzuzeigen. Für Sachspenden ist der marktüb-
liche Preis maßgebend. 
 
(1) Die Regelung erschließt sich aus direktdemokratischen Vorschriften der Landesebene (§ 40b 
AbstG), weil der Gesetzgeber auch in den Bezirken einen Bedarf identifiziert hat, „Transparenz 
hinsichtlich der Finanzquellen eines Bürgerbegehrens herbeizuführen“1. Dieser Normgedanke wird 
auf die Durchführung von Bürgerbegehren angemessen übertragen. Der Betrag entspricht etwa 
einem Zwölftel2 der anzuzeigenden Einzelspende bei Volksbegehren. 
 
(2) Da eine besondere Trägerschaft für ein Bürgerbegehren (dazu im Gegensatz § 13 AbstG) nicht 
bestimmt ist, beschränkt Satz 1 die anzeigepflichtigen Finanzströme. Die Obliegenheit richtet sich 
ausschließlich an die Vertrauenspersonen. Andere ein Bürgerbegehren unterstützende Personen 
oder Gruppierungen, die mitunter durchaus in der Öffentlichkeit erkennbar werden, sind von dieser 
Regelung nicht eingeschlossen3. 
 
(3) Im Hinblick auf den Plural und die Bezeichnung eines Gesamtwerts handelt es sich nicht um 
die Anzeigepflicht einer Einzelspende, die den genannten Betrag überschreitet. Nach dem insoweit 
eindeutigen Wortlaut der Regelung haben die Vertrauenspersonen vielmehr den Blick auf den Ab-
sender jeder Spende zu richten, um dieser Verpflichtung ggf. additiv nachzukommen. 
 
(4) Die Anzeige hat unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB), zu 
erfolgen. In diesem Zusammenhang ist für deren Annahme nicht die objektive, sondern die subjek-
tive Zumutbarkeit eines unverzüglichen Handelns entscheidend. Es unterscheidet sich insoweit 
maßgeblich von Unmittelbarkeit, die im sonstigen Sprachgebrauch mit sofortigem Handeln gleich 
gesetzt wird. Unverzügliches Handeln setzt die im üblichen Verkehr zu beachtende Sorgfaltspflicht 
voraus und schließt mithin eine angemessene Überlegungsfrist von regelhaft zwei Wochen als 
Obergrenze ein. Da im vorliegenden Fall von den Vertrauenspersonen keine besonderen Prü-
fungsvorgänge erforderlich sind, ist bei beanstandungsloser Anwendung dieser Legaldefinition ei-
ne entsprechende Mitteilung über den Eingang einer maßgeblichen Spende unter Berücksichti-
gung von § 45 Abs. 3 innerhalb dieses Zeitraums möglich und zumutbar. 
 
(5) Es besteht keine Regelung, anonyme Spenden nicht annehmen zu dürfen. Eine Anwendung 
des PartG kommt nicht in Betracht (ausführlich § 47b). Lässt sich ein Absender aufklären, haben 
die Vertrauenspersonen jedoch entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um der Anzeigepflicht 
vollständig zu genügen. 
 
(6) Bei der Beachtung von Satz 2 haben die Vertrauenspersonen keinen unangemessen hohen 
Maßstab an die treffsichere Bezifferung eines marktüblichen Preises für eine Sachspende anzule-
gen. Handelt es sich nicht um Handelsware, deren Preis durch Kataloge o. ä. zu ermitteln ist, 
scheint im Interesse einer praxis- und lebensnahen Auslegung der Norm eine Mitteilung ohne 
Preisangabe verbunden mit einem entsprechenden Hinweis durchaus rechtmäßig. Hat die Verwal-
tungsbehörde umfängliche Kenntnisse über den maßgebenden Wert, kann sie sich wiederum 
diesbezüglich ins Benehmen mit den Vertrauenspersonen setzen. 
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Absatz 2: Die Vertrauenspersonen versichern mit dem Antrag auf ein Bürgerbegehren nach § 45 Abs. 1 so-
wie 15 Tage vor dem Abstimmungstermin eines Bürgerentscheids an Eides statt, dass der Anzeigepflicht voll-
ständig und richtig nachgekommen worden ist. 
 
(7) Die Verweisung könnte so ausgelegt werden, dass bereits zum Zeitpunkt der Mitteilung bzw. 
der Absichtserklärung, ein Bürgerbegehren durchzuführen, eine entsprechende Versicherung ab-
zugeben sei. Davon ist jedoch nicht auszugehen. Voraussetzung ist vielmehr, dass die Initiative 
(drei) Vertrauenspersonen gegenüber der Verwaltungsbehörde benannt hat. Diese Verpflichtung 
ist spätestens zum Zeitpunkt des Verfahrens nach § 45 Abs. 3 zu erfüllen, also im Zusammenhang 
mit der Anzeige und ggf. nach einer Beratung. Diese Auslegung erschließt sich auch durch die 
Einbeziehung der (im Wesentlichen wortgleichen) landesrechtlichen Vorschrift (§ 40b Abs. 2 
AbstG), die auf den Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens nach § 14 AbstG Bezug nimmt. Im 
Hinblick auf den Zweck der Norm ist eine vorliegend geforderte Versicherung darüber hinaus erst 
zu dem Zeitpunkt sinnvoll, in dem die Initiative über die Einbringung eines Bürgerbegehrens end-
gültig entschieden hat. Rechtsfolgen aus davor liegenden Handlungen oder Unterlassungen wären 
den (noch) nicht benannten Vertrauenspersonen ohnehin nicht vorzuhalten. 
 
(8) Im Hinblick auf § 45 Abs. 3 Satz 2 ist die Abgabe einer solchen Versicherung von zwei (der 
drei) Vertrauenspersonen hinreichend. Auf die Beschränkung der Spendenannahme (ausführlich § 
40b) ist jedoch hinzuweisen. Im Vollzug der Vorschrift ist daher davon abzuraten4.  
 
(9) Ziel des Gesetzgebers ist eine vollständige und richtige Anzeige der Vertrauenspersonen über 
Sachverhalte nach Absatz 15. Zur Bekräftigung der Beweiskraft muss sie an zwei Stichtagen an 
Eides statt versichert werden. Im Hinblick auf den Verfahrensablauf qualifiziert jedoch eine (nach 
§§ 156, 161 StGB6 strafbewehrte) Untermauerung den Grad der Transparenz über den finanziellen 
Hintergrund eines Bürgerbegehrens nicht unbedingt, weil sie nur für Sachverhalte abgegeben wer-
den kann, die bereits eingetreten sind. Sie wirkt nicht in die Zukunft, was bereits durch die Vergan-
genheitsform des Wortlauts der Norm zum Ausdruck kommt. 
 
(10) Im Zeitpunkt der Anzeige eines Bürgerbegehrens wird der Initiative regelmäßig (noch) keine 
(anzeigepflichtige) Spende zugegangen sein. Die Abgabe einer Versicherung an Eides statt ge-
währleistet den Zweck der Norm insoweit als höchstens bekräftigende Information der gesetzlichen 
Obliegenheiten der Vertrauenspersonen an sich. 
 
(11) Etwas anderes könnte ggf. für den zweiten Zeitpunkt angenommen werden. Er liegt deutlich 
nach dem Beschluss des BA über ein erfolgreiches Bürgerbegehren, der Überlegungsphase der 
BVV sowie der anschließenden Festsetzung des Abstimmungstermins (ausführlich § 46), also be-
reits im Zeitraum des kommunalpolitischen Disputs über das Für und Wider der der Einwohner-
schaft vorgelegten Lösung der im Bürgerbegehren bezeichneten bezirklichen Angelegenheit, mit-
hin in der „Hochphase des Abstimmungskampfs“. Geld- oder Sachspenden für die Bestreitung der 
dadurch entstehenden Kosten könnten durchaus fließen und eine Anzeigepflicht der Vertrauens-
personen auslösen.  
 
(12) Eine Behörde darf bei der Ermittlung des Sachverhalts (Untersuchungsgrundsatz nach § 24 
Abs. 1 Satz 1 VwVfG) eine Versicherung an Eides statt nur verlangen und abnehmen, wenn sie 
über den betreffenden Gegenstand und in dem betreffenden Verfahren u. a. durch Gesetz vorge-
sehen und die Behörde durch Rechtsvorschrift für zuständig erklärt worden ist (spezialgesetzliches 
Zulassungserfordernis nach § 27 Abs. 1 Satz 1 VwVfG jeweils i. V. m. § 1 Abs. 1 VwVfGBln). Die-
se Voraussetzungen sind mit der vorliegenden Norm erfüllt7. 
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Absatz 3: Die Geldspenden sind von den Vertrauenspersonen gesondert auf einem Konto unter Angabe des 
Spenders und des gespendeten Betrages zu verwalten. Sachspenden sind in einem schriftlichen Protokoll zu 
verzeichnen, in dem der Spender, der Gegenstand der Sachspende und der marktübliche Wert ausgewiesen 
werden. Das Bezirksamt kann bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine unvollständige Anzeige 
nach Absatz 1 anordnen, dass die Vertrauenspersonen Unterlagen über Spenden vorlegen und ihr kontofüh-
rendes Geldinstitut ermächtigen, dem Bezirksamt Auskunft über die Einzelspenden sowie Name und An-
schrift der Spender zu erteilen. Die Anordnung kann im Wege der Verwaltungsvollstreckung durchgesetzt 
werden. 
 
(13) Es mag verfassungsrechtlich zulässig sein, durch einfachgesetzliche Regelung bestimmte von 
den Vertrauenspersonen einzuhaltende Bedingungen an die Durchführung eines direktdemokrati-
schen Beteiligungsinstruments zu knüpfen. Die Vorschrift bleibt jedoch eine Antwort schuldig, wel-
che Rechtsfolgen im Falle eines Verstoßes eintreten. Sie bietet insbesondere keine verfahrens-
rechtliche Grundlage für die Verwaltungsbehörde, von den Vertrauenspersonen prophylaktisch ei-
nen Nachweis über eingeleitete oder getroffene Maßnahmen bei der Bewirtschaftung der Spenden 
zu verlangen. Darüber hinaus stellt die Norm dem BA keinen Sanktionsmechanismus an die Seite. 
Sinn und Zweck der Regelung ist allein, durch das Prinzip der Öffentlichkeit Einfluss auf den Wil-
lensbildungsprozess zur Abstimmung eines erfolgreichen Bürgerbegehrens zu nehmen8. 
 
(14) Die Umsetzung der in Absatz 2 normierten Spendentransparenz wird durch die Sätze 1 und 2 
in praktischer Hinsicht mithin vorgegeben. Sie beinhaltet hinsichtlich dieser besonderen Einnah-
men einen (Teil-)Wirtschaftsplan sowie grundsätzlich einen bargeldlosen Zahlungsverkehr. Geld- 
und Sachspenden sind insoweit in dem geregelten Umfang listenmäßig zu erfassen.  
 
(15) Die Gründung eines gesonderten Kontos bei einem Geldinstitut wird nicht verlangt. Lediglich 
eine Verwaltung dieser Zahlungseingänge - nachvollziehbar getrennt von anderen Kontobewegun-
gen - wird verlangt. Nach gleichen Grundsätzen ist bei dem Eingang von Sachspenden zu verfah-
ren. Dazu ist eine schriftliche tabellarische Erfassung als hinreichend anzusehen. Aus praktischen 
Gründen sind die Vertrauenspersonen fraglos gehalten, die Aktualität der Eintragungen zu jedem 
Zeitpunkt des Verfahrens zu gewährleisten. 
 
(16) Satz 3 räumt dem BA eine Ermächtigungsgrundlage ein, in bestimmten Fällen Einfluss auf die 
Spendenverwaltung auszuüben. Voraussetzung dafür ist, dass es Anhaltspunkte für einen Verstoß 
gegen die Anzeigepflicht nach Absatz 2 hat, die tatsächlicher Natur sein müssen. Die Begrifflich-
keit knüpft an die strafprozessualen Voraussetzungen für die Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens und die darauf gestützte Erhebung einer Anklage bei dem Verdacht einer Straftat (§§ 152, 
160 StPO) an. Es muss sich insoweit um ein Element zureichender Tatsachenerkenntnisse han-
deln, das bei Erhärtung den Charakter einer Beweisfähigkeit annimmt. Im Interesse des Erhalts ei-
ner „Waffengleichheit“ zwischen einer Einwohnerinitiative, die sich auf der Sachebene regelmäßig 
gegen die Entscheidung des BA wendet, und der Verwaltungsbehörde als neutrale, das Allge-
meinwohl zu achtende Instanz der Exekutive ist diese einem strengen Handlungsmaßstab unter-
worfen. Anhaltspunkte könnten sein: Informationen des Spenders, Hinweise aus dem Kreis der Ini-
tiative, ggf. in diesem Zusammenhang kritische Medienberichterstattung usw. Die Vorschrift 
schreibt dem BA keinen anhaltsfreien eigenen Ermittlungsauftrag zu. Er resultiert auch nicht allein 
aus in den Raum gestellten Fragen (z. B. in der BVV). 
 
(17) Für eine fehlerfreie Anwendung der Regelung tritt das Erfordernis einer pflichtgemäßen Er-
messensausübung hinzu. Die Behörde kann „aus guten Gründen“ die genannten Maßnahmen er-
greifen oder - im erforderlichen Abwägungsprozess gleichfalls begründet - auf diesbezügliches 
Verwaltungshandeln verzichten.  
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(18) Die Anordnung an die Vertrauenspersonen, Unterlagen vorzulegen und dem Geldinstitut die 
Ermächtigung zur Offenbarung von Zahlungsdaten einzuräumen, hat in einem geordneten Verwal-
tungsverfahren zu erfolgen. Die Legaldefinition eines Verwaltungsakts9 ist als erfüllt anzusehen. 
Das BA hat insoweit einen Bescheid zur Unterlagenanforderung und zur Abgabe einer Ermächti-
gungserklärung zu erteilen, gegen den der Rechtsbehelf des Widerspruches (§ 68 Abs. 1 Satz 1 
VwGO) innerhalb der Monatsfrist (§ 70 Abs. 1 Satz 1 VwGO) zulässig ist. Im Hinblick auf die zeitli-
che Komponente des laufenden Bürgerbegehrens würde die Vorschrift jedoch regelmäßig ins Lee-
re laufen, wenn ein Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO) hätte. Im 
Wege der pflichtgemäßen Ermessensausübung wird dem BA im Regelfall keine Alternative zur 
Durchsetzung der Anordnung im Wege der Verwaltungsvollstreckung bleiben. Die Kann-Vorschrift 
des Satzes 4 wird insoweit zur Anwendung im üblichen Vollzug führen. Damit geht einher, dass 
regelmäßig kein Anhörungsverfahren vorausgeht (§ 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG) und ein Rechtsbehelf 
keine aufschiebende Wirkung entfaltet (§ 4 Abs. 1 Satz 1 AGVwGO), was sich jedoch ausschließ-
lich auf einen Verwaltungsakt im Vollstreckungsverfahren bezieht. Da die Spendentransparenz 
durch bezirksverwaltungsrechtliche Norm jedoch im öffentlichen Interesse steht, wird das BA die 
sofortige Vollziehung des Bescheides nach Satz 3 anordnen und hinreichend begründen können 
(§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO). 
 
(19) Der Leistungsbescheid kann mit Zwangsmitteln (§ 9 Abs. 1 VwVG i. V. m. § 5a VwVfGBln) 
durchgesetzt werden. In vorliegenden Fällen ist zur Durchsetzung der bei den Vertrauenspersonen 
existierenden Spendenunterlagen das Zwangsmittel des Zwangsgelds (§ 11 VwVG) als zweck-
dienliche Vollstreckungsmaßnahme anzusehen. Die Höhe des Zwangsgeldes umfasst höchstens 
50.000 Euro (§ 11 Abs. 3 VwVG i. V. m. § 5a Satz 3 VwVfGBln). Hingegen käme hinsichtlich der 
Offenbarungsermächtigung ggf. auch eine Ersatzvornahme (§ 10 VwVG) in Betracht. 
 
(20) Zu beachten ist, dass eine Verpflichtung der Behörde besteht, die bezogen auf eine bestimmt 
bezeichnete Handlung, Duldung oder Unterlassung der Vertrauenspersonen jeweils in Anwendung 
zu bringenden Zwangsmittel vorher mittels Verwaltungsakt anzudrohen. Dabei ist eine Frist für die 
Erfüllung der konkret bezeichneten Verpflichtung zu setzen, innerhalb der der Vollzug dem Pflichti-
gen billigerweise zugemutet werden kann (§ 13 Abs. 1 VwVG). In diesem Zusammenhang ist von 
Belang, dass die einzureichenden Belege über Spendeneinnahmen den Vertrauenspersonen vor-
liegen und die Erstellung einer Offenbarungsermächtigung für das maßgebliche Geldinstitut keinen 
tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeitsgrad aufweisen, der die Einreichung beim BA inner-
halb eines Zeitraums zwischen drei Wochentagen und einer Woche rechtfertigend verzögern dürf-
te. Dieser Verwaltungsakt soll mit dem Bescheid über die Anordnung nach Satz 3 verbunden wer-
den (§ 13 Abs. 2 Satz 2 VwVG), was vorliegend Sinn und Zweck der Gesamtnorm entspricht. 
 
(21) Die Durchsetzung des Bescheides im Wege von Zwangsmitteln, der auf die Vornahme einer 
Handlung nach Satz 3 gerichtet ist, bedarf wiederum der Erteilung eines eigenständigen Verwal-
tungsakts (Zwangsmittelbescheid), er entfaltet Rechtsfolgen, wenn er unanfechtbar ist oder wenn 
seine sofortige Vollziehung angeordnet wurde oder wenn dem (eingelegten) Rechtsmittel keine 
aufschiebende Wirkung beigelegt ist (§ 6 Abs. 1 VwVG). 
 
(22) Da erst die vollständige Kenntnis des BA über die Spendenunterlagen den Verstoß gegen die 
Richtigkeit der Abgabe einer Versicherung an Eides statt untermauert oder widerlegt und die Ver-
hinderung einer rechtswidrigen Tat, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht, durch die 
Verwaltungsbehörde mithin nicht (mehr) im Raum steht, kommt ein Verwaltungszwang ohne vo-
rausgegangenen Verwaltungsakt regelmäßig nicht in Betracht (§ 6 Abs. 2 VwVG).  
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Absatz 4: Das Bezirksamt veröffentlicht die Angaben nach Absatz 1 fortlaufend in geeigneter Form, insbe-
sondere im Amtsblatt und im Internet. 
 
(23) Sinn und Zweck der Vorschrift erfordern eine Publizierung ohne zeitlichen Verzug. Einfluss auf 
das Abstimmungsverhalten könnten die entsprechenden Informationen jedoch nur entfalten, sofern 
die entsprechende Anzeige der Vertrauenspersonen nicht kurzfristig erfolgt. Darüber hinaus ist für 
eine Veröffentlichung im ABl. ein zeitlicher Vorlauf einzuhalten10. Insoweit ist die geeignete Art und 
Weise der Veröffentlichung mitunter auch die Herausgabe einer Presseerklärung des BA o. ä. 
 
(24) Im Hinblick auf die allgemeine Unterrichtungsverpflichtung des BA (ausführlich § 41) bietet 
sich an, alle Informationen über ein aktuelles Bürgerbegehren im Bezirk im Internet (an prominen-
ter Stelle) zusammenhängend darzulegen. Dort wären Daten zur Spendentransparenz an der rich-
tigen Stelle. 
 
(25) Eine fortlaufende Veröffentlichung ist gewährleistet, wenn die Verwaltungsbehörde jede An-
zeige der Vertrauenspersonen nach Absatz 1 unverzüglich zum Anlass entsprechenden Handelns 
macht. 
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1 Einzelbegründung zu Art. I Nr. 3 des Antrags der Fraktion der SPD und der Fraktion Die Linke über Zehntes Gesetz zur 
Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes (16/3309) vom 21. Juni 2010 
2 und greift insoweit einen Vorschlag der AG RdV auf, der einen Bezug zu Artikel I Nr. 41 des Gesetzes zur Anpassung 
abstimmungsrechtlicher Vorschriften und begleitender Regelungen vom 20. Februar 2008 (GVBl. S 22) herstellte 
3 eine Norm über eine Spendenmitteilung enthielt die Vorlage - zur Beschlussfassung - des Senats über das Gesetz zur 
Anpassung abstimmungsrechtlicher Vorschriften und begleitender Regelungen vom 30. August 2007 (16/0787) nicht. Ei-
ne entsprechende Ergänzung erfuhr der Gesetzentwurf erst durch die einstimmige Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Inneres, Sicherheit und Ordnung vom 14. Februar 2008 (16/1180). Die Erörterung erfolgte im Zusammenhang mit 
der am gleichen Tag endenden Eintragungsfrist des Volksbegehrens „Tempelhof bleibt Verkehrsflughafen!“. Die Frage, 
welche Interessenlagen sich ggf. an der Kenntnis und Offenbarung über den finanziellen Hintergrund dieser auch durch 
Parteien unterstützten Initiative abbilden lassen, könnte als Beweggrund für diese Vorschrift nicht in Abrede gestellt wer-
den. Vielmehr ist festzuhalten, dass die Maßnahme, das Gesetz am Tag nach der Veröffentlichung im GVBl. vom 27. 
Februar 2008 zeitgleich mit der Bekanntgabe des Endgültigen Ergebnisses dieses Volksbegehrens (ABl. S. 429) in Kraft 
zu setzen, dafür spricht, den „Abstimmungskampf“ zum Volksentscheid bereits im Lichte dieser Obliegenheit zu führen 
4 die Vertrauenspersonen bilden eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705ff BGB), die sich durch einen (formlosen, 
mündlichen) Gesellschaftsvertrag verpflichten, die Vertretung der Interessen des Bürgerbegehrens zu übernehmen. Sie 
ist als teilrechtsfähig anzusehen. Auf die besonderen haftungsrechtlichen Bedingungen untereinander sowie bei delikti-
schen Handlungen ist hinzuweisen 
5 dies erschließt sich auch aus der allgemeinen bzw. Einzelbegründung des Antrags der Fraktion der SPD und der Frak-
tion Die Linke über Gesetz zur Änderung des Abstimmungsgesetzes und des Verfassungsgerichtshofgesetzes (16/2985) 
vom 24. Februar 2010: „Volksbegehren und Volksentscheide gewinnen an Bedeutung für die politische Willensbildung in 
Berlin. Ihr Erfolg ist nicht zuletzt davon abhängig, wie groß die finanziellen Mittel sind, die der jeweiligen Trägerin eines 
Volksbegehrens zur Verfügung stehen. Es muss daher für die Bürgerinnen und Bürger möglichst früh, spätestens vor 
dem Volksentscheid, erkennbar sein, welche Interessengruppen das Volksbegehren finanziell unterstützen.“ Und: „Die 
Regelungen dienen der Transparenz über die hinter einem Volksbegehren liegenden wirtschaftlichen und politischen In-
teressen.“ Eine vergleichbare politische Ableitung gilt vorliegend. Ihre Rahmenbedingungen waren auch durch den (letzt-
lich erfolglosen) Volksentscheid über die Einführung des Wahlpflichtbereichs Ethik/Religion am 29. April 2009 beeinflusst 
(ABl. S. 1186), weil es bereits im Zeitraum der Unterschriftssammlung, später während des Abstimmungskampfs zu er-
heblichen Auseinandersetzungen zwischen Regierung, Koalition und Teilen der Opposition über die Finanzierung kam 
6 nach § 156 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer vor einer zur Abnahme ei-
ner Versicherung an Eides statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf ei-
ne solche Versicherung falsch aussagt. Wenn eine solche Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt 
nach § 161 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein; straffrei bleiben nach Absatz 2 dieser 
Vorschrift Personen, die die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt haben 
7 die Versicherung besteht nach § 27 Abs. 3 VwVfG darin, dass der Versichernde die Richtigkeit seiner Erklärung über 
den betreffenden Gegenstand bestätigt und (zumindest dem Sinn nach) erklärt: „ Ich versichere an Eides statt, dass ich 
nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.“ Sie ist nur von bestimmten in Absatz 2 
der Vorschrift bezeichneten Personen nach einer Belehrung über die Bedeutung und die strafrechtlichen Folgen einer 
unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung abzunehmen, die in einer Niederschrift vermerkt werden 
muss (§ 27 Abs. 4 VwVfG). Das weitere Verfahren zur Niederschrift ist in Absatz 5 geregelt 
8 Die „Mehrheit derer, die das Gesetz (vom 7. Juli 2005, GVBl. S. 390, d. Verf.) damals gemacht und erarbeitet hatten, 
(mussten sich der Realität und den damals abgelehnten Argumenten der CDU beugen), die sich als richtig erwiesen ha-
ben: Es zeigt sich (…) dass direkte Demokratie gekauft werden kann. Es gibt eine Reihe von Anzeichen (…), dass es 
ganz andere, auch sehr harte kommerzielle Interessen sind, die sich hinter Trägerinitiativen verbergen und unter dem 
Mantel der direkten Demokratie auch ganz knallharte Einzelinteressen durchsetzen.“ erläuterte Abg. Dr. Zotl (Fraktion 
Die Linke) in der Anhörung des Ausschusses für Inneres, Sicherheit und Ordnung am 28. Juni 2010 (Wortprotokoll 
16/64); die argumentative Mischung zwischen Volks- und Bürgerbegehren kommt wiederum durch die Verwendung des 
Begriffs „Träger“ zum Ausdruck. Ob auf der bezirklichen Ebene jemals derartige „Interessen“ Eingang in ein Bürgerbe-
gehren zu einer (schlichten) kommunalpolitischen Sachfrage finden, bleibt letztlich dahingestellt 
9 vgl. § 35 VwVfG 
10 vgl. Rundschreiben über das Amtsblatt für Berlin (Amtsblatt-Rundschreiben) der Sen InnSport (I A 14) vom 30. Juni 
2008 (ABl. S. 1775), geändert durch Rundschreiben vom 19. Januar 2009 (ABl. S. 295) 
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